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Amt der Wiener Landesregierung 

MD -~1204 - 2/84 

Entwurf eines bundes­
gesetzes, mit dem die 
Realschätzordnung ge­
ändert wird; 
Stellungnahme 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Wien, 1984 06 27 

i Cef;iflt GESETZENTWUl! 
I ZI. ·-----... -~E .. _ .... _ -GEl19 I . . 
I Datum: - 4. JULI 1984 i ~~ 
I Verteilt .. 1984 • 7- 0 

Das Amt der Wiener Landesregierung beehrt sich, in der Beilage 
25 Ausfertigungen seiner Stellungnahme zu dem im Betreff ge­
nannten Gesetzentwurf zu übermitteln. 

Beilage 
(25-fach) 

AD 1105 B - 10 - 785 - 23524 - 54 

Für den Landesamtsdirektor: 

Dr. Ponzer 
Senatsrat 
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Amt der Wien.er Landesregierung 

MD - 1204 - 2/84 
Entwurf eines Bundes­
gesetzes, mit dem die 
Realschätzordnung ge­
ändert wird; 
Stellungnahme 

zu GZ 12.007/46-1 5/84 

An das 
Bundesministerium für Justiz 

Hien, 1984 06 27 

Auf das do. Schreiben vom 7. Juni 1984 beehrt sich das Amt der 
Wiener Landesregierung bekanntzugeben, daß die gegenständliche 
Novellierung der Realschätzordnung begrüßt wird. 

Zu § 16 Abs. 1 lit. b wird angeregt, die Formulierung 11 oder 
zum Teil vermietet sind noch vermietet werden könnten 11 durch 
11 ••• oder zum Teil langfristig vermietet noch sonst zu einem 
angemessenen Entgelt in Nutzung gegeben sind bzw. gegeben werden 
könnten .•• 11 zu ersetzen. Die Vermietung eines Gebäudes ist aus 
rechtlichen oder technischen Gründen nur in Ausnahmefällen zur 
Gänze ausgeschlossen und stellt überdies nur einen Teil der 
zivilrechtlichen Nutzungsmöglichkeiten dar. Weiters wird darauf 
hingewiesen, daß der Begriff "Hauszinssteuer ll auch in den §§ 9, 
18 und 20 der Realschätzordnung aufscheint und daher auch in 
diesen Bestimmungen eine Anpassung an die Neuformulierung des 
§ 16 Abs. 3 erforderlich wäre. 

Das Amt der Wiener Landesregierung sieht sich aus Anlaß des 
vorliegenden Entwurfes veranlaßt, erneut darauf hinzuweisen, 

- daß eine Neufassung der gesamten Realschätzordnung dringend 

AO i~oe A - 60 - 837 - 127807 - 20 

4/SN-76/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



,. ' .. 
- 2 -

erforderlich wäre. Als Grundlage für diesbezügliche Über­
legungen könnten die von einem Expertenkomitee im Rahmen der 
Verbtndungsstelle der Bundesländer erstellten "Liegenschafts­
bewertungsrichtlinienIl dienen. 

Unter einem werden 25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme dem 
Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

Für den Landesamtsdirektar: 

Dr. Panzer 
Senatsrat 
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